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Erfahrungen und Richtlinien für Warnsignale 
am Arbeitsplatz 
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sein. 

●  Das Signal sollte zwei Hauptkomponen-

ten zwischen 500 und 1 500 Hz enthalten. 

●  Personen mit Höreinschränkung (z. B. 

Hörschäden oder Gehörschutz) sind zu be-

rücksichtigen. 

●  Im Allgemeinen sind pulsierende Signale 

zu bevorzugen, wobei die Pulsfrequenzen 

im Bereich von 0,5 bis 4 Hz liegen müssen. 

Dabei ist die Nachhallzeit zu beachten. 

●  Eine sich verändernde Grundfrequenz 

verbessert i. Allg. die Wahrnehmbarkeit. 

Die Berücksichtigung der tatsäch-

lichen Mithörschwelle ist auch für den 

Arbeitsschutz von Bedeutung, da meist 

ein Störgeräusch (Arbeitslärm) am Ar-

beitsplatz vorliegt. Durch das Tragen von 

Gehörschutz verändert sich die Mithör-

schwelle; je nach Frequenzcharakteristik 

der Dämmwirkung des Gehörschutzes 

kann sich die Mithörschwelle deutlich 

zu höheren Pegeln verschieben. Dies 

wird in den Auswahlverfahren für geeig-

neten Gehörschutz durch die Unfallver-

sicherungsträger ebenfalls berücksich-

tigt. 

Des Weiteren enthält die Norm 

DIN EN ISO 7731 einen Verweis auf die 

ISO 11429 „Ergonomie – System akus-

tischer und optischer Gefahrensignale und 

Informationssignale“ [3], die sich mit Ge-

staltungskriterien für optische und akus-

tische Signale beschäftigt. 

Beispiele aus der betrieblichen 
Praxis 
Die Fragestellung, ob Fahrzeuge Warn-

signale abgeben müssen und wenn ja, wel-

che und wie laut, findet sich auch an Ar-

beitsplätzen im innerbetrieblichen Ver-

kehr, der von Arbeitsschutzvorschriften 

geregelt ist. 

So legt die Unfallverhütungsvorschrift 

(UVV) BGV D27 Anforderungen für Flur-

förderzeuge (z. B. Gabelstapler) fest (Bild 

1). Paragraf 12 (1) zum Thema „Fahren“ 

lautet: „Flurförderzeuge dürfen nur verfahren 

werden, wenn der Fahrer ausreichende Sicht 

auf die Fahrbahn hat oder eingewiesen wird.“ 

Eine Forderung nach akustischen Warn-

einrichtungen für andere Verkehrsteilneh-

A
n Arbeitsplätzen können vielfältige 

Signale auftreten. Die Spanne reicht 

von Evakuierungsnotsignalen über 

Warnsignale von Fahrzeugen und Trans-

porteinrichtungen bis zu Signaltönen 

von Maschinen. Teilweise gibt es Vor-

schriften für die Gestaltung und/oder die 

Wahrnehmbarkeit in Normen oder in 

Schriften der Unfallversicherungsträger. 

Insbesondere an Arbeitsplätzen mit Stör-

geräuschen oder wo Gehörschutz getra-

gen werden muss, ist die Wahrnehmbar-

keit von Warnsignalen besonders zu be-

rücksichtigen. Zu diesem Thema hat 

auch das Institut für Arbeitsschutz der 

DGUV (IFA) verschiedene Beiträge ge-

leistet. 

Im Rahmen des DEGA-Symposiums 

„Elektromobilität“ ist das Thema, wie akus-

tische Signale von Elektrofahrzeugen ge-

stalten werden sollen, von großer Bedeu-

tung. Die Erfahrungen der Unfallversiche-

rungsträger können hier eventuell Hilfe-

stellungen geben. 

Normen mit Bezug zu 
(Warn-)Signalen am Arbeitsplatz 
Eine grundlegende Norm zur Gestaltung 

akustischer Gefahrensignale ist die inter-

nationale Norm DIN EN ISO 7731 „Ergono-

mie – Gefahrensignale für öffentliche Be-

reiche und Arbeitsstätten – Akustische Ge-

fahrensignale“ [1]. Sie macht unter ergono-

mischen Gesichtspunkten Vorgaben für 

Signale in öffentlichen Bereichen und in 

Arbeitsstätten. 

Generell sind drei Arten von (akus-

tischen) Gefahrensignalen zu unterschei-

den (s. Tabelle): Notsignale, Notsignale 

zur Räumung und Warnsignale. Das Not-

signal zur Räumung, das zum sofortigen 

Verlassen des Gefahrenbereichs auffor-

dert, ist in der Norm ISO 8201 „Akustik – 

Akustisches Notsignal für Räumung“ [2] 

definiert. Es darf nicht mit anderen Signa-

len verwechselt werden und muss Vor-

gaben für Schallpegel, Frequenz, Zeitver-

lauf der Amplitude und der Frequenz so-

wie Dauer erfüllen. Dieselben Anforde-

rungen finden sich auch im Teil 3 der 

deutschen Norm DIN 33404 „Gefahren-

signale für Arbeitsstätten“ von 1982. Der 

nicht mehr gültige Teil 1 der DIN 33404 ist 

in die DIN EN ISO 7731 übernommen 

worden. 

Die DIN EN ISO 7731 gibt Hinweise zur 

Gestaltung von Signalen, die u. a. folgende 

Aspekte betreffen: 

●  Das Signal soll sich von anderen akus-

tischen Informationen unterscheiden und 

insbesondere eindeutig sein. 

●  Der Signalpegel soll auch bei sehr lauten 

Störgeräuschen 118 dB(A) nicht über-

schreiten. Als Mindestwert wird 65 dB(A) 

angegeben; je nach Situation können aber 

auch niedrigere Werte ausreichend sein. 

●  Es soll die effektive Mithörschwelle im 

Störgeräusch betrachtet werden. Dies ist 

die Intensität des neben dem vorhandenen 

Störschall gerade noch hörbaren akus-

tischen Gefahrensignals unter Berücksich-

tigung der akustischen Parameter sowohl 

des im Signalempfangsbereich vorhande-

nen Störschalls als auch der eingeschränk-

ten Hörfähigkeit Betroffener (Gehör-

schutz, Hörverlust und sonstige ver-

deckende Wirkungen). Für die effektive 

Mithörschwelle wird eine Näherung für 

psychoakustische Verdeckungseffekte be-

rücksichtigt, da tieffrequente Geräusch-

anteile höhere Frequenzen verdecken kön-

nen. Somit muss in einer spektralen Dar-

stellung das Signal immer auf die Mithör-

schwelle für die Situation mit Störgeräusch 

bezogen werden. 

●  Die notwendige Pegeldifferenz zum 

Störgeräusch hängt davon ab, ob der 

Summenpegel von Signal und Stör-

geräusch oder die Frequenzspektren be-

trachtet werden. Wird der Summenpegel 

gemessen, muss die Differenz zwischen 

den beiden A-bewerteten Pegeln mindes-

tens 15 dB betragen. Bei Verwendung von 

Oktavpegeln muss der Schalldruckpegel 

des Signals in einem oder mehreren Ok-

tavbändern die effektive Mithörschwelle 

in dem betreffenden Oktavband um 

mindestens 10 dB überschreiten. Für 

Terzpegel muss die entsprechende Diffe-

renz mindestens 13 dB betragen. 

●  Die Konstanz des Signals soll auch für 

ortsbewegliche Signalquellen gegeben 
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mer findet sich nicht. Die entsprechende 

Durchführungsanweisung konkretisiert 

diesen Punkt wie folgt: „Bei nicht ausrei-

chender Sicht sind Hilfsmittel nach Maßgabe 

des Herstellers, z. B. Spiegel, Kamera und Mo-

nitor, akustische und visuelle Warnhinweise, 

[…], zulässig.“ Dies bedeutet, dass akus-

tische Warnsignale nur dann in Erwägung 

gezogen werden müssen, wenn die Sicht 

des Fahrers, z. B. durch die transportierten 

Lasten, eingeschränkt ist. 

Anforderungen bezüglich Bau und Aus-

rüstung und den Betrieb von Fahrzeugen 

im betrieblichen Einsatz regelt die die Un-

fallverhütungsvorschrift BGV D29. Para-

graf 13 fordert für maschinell angetriebene 

Fahrzeuge Einrichtungen für deutlich 

wahrnehmbare Schallzeichen. Damit sind 

laut Durchführungsanweisung z. B. Hupen 

und Hörner gemeint, die vom Fahrer im 

Gefahrfall zu betätigen sind. Paragraf 46 

geht auf die unfallträchtige Situation „Ran-

gieren und Einweisen“ ein: „Der Fahrzeug-

führer darf nur rückwärts fahren oder zurück-

setzen, wenn sichergestellt ist, dass Versicherte 

nicht gefährdet werden; kann dies nicht sicher-

gestellt werden, hat er sich durch einen Einwei-

ser einweisen zu lassen.“ Die dazu gehörige 

Durchführungsanweisung gibt Möglich-

keiten vor, wie ohne Einweiser rangiert 

werden kann, z. B. durch Abschrankung 

des Gefahrenbereichs, durch Verkehrsspie-

gel, Rückfahr-Videosysteme oder Rangier-

warneinrichtungen (Warnung des Fahr-

zeugführers vor Hindernissen). Eine zu-

sätzliche durchgängig aktive akustische 

Warnung anderer Verkehrsteilnehmer 

wird dort nicht gefordert.  

Das letzte Beispiel betrifft Rettungsfahr-

zeuge mit Sondersignal/Martinshorn im 

Einsatz. In diesem Fall kommt es im Inne-

ren des Fahrzeugs zu einer Belastung der 

Fahrzeuginsassen durch das fahrzeug-

eigene Signal. Die Pegel (LAeq) können je 

nach Randbedingungen zwischen 80 und 

100 dB(A) liegen1) . Insbesondere geöffnete 

Fenster und Bebauung an den Straßenrän-

dern führen zu hohen Pegeln im Innen-

raum. Auch wenn bei Elektrofahrzeugen 

mit eigenen Warnsignalen natürlich sol-

che Lärmbelastungen nicht auftreten wer-

den, ist doch generell die Rückwirkung der 

Signale auf die Insassen nicht zu vernach-

lässigen. 

Warnsignalhören mit Gehör-
schutz – Auswahlverfahren 
Gehörschutz beeinflusst die akustische 

Wahrnehmung. Wie stark dieser Einfluss 

ist, hängt vom Frequenzverlauf der Schall-

dämmwerte ab. Aus der Baumusterprüfung 

von Gehörschutz liegen die Dämmwerte 

Art des Gefahrensignals Erforderliche Reaktion

Akustisches Notsignal zur Räumung Sofortiges Verlassen des Gefahrenbereichs

Akustisches Notsignal Dringliche Rettungs- oder Schutzmaßnahmen

Akustisches Warnsignal Vorbeugende oder vorbereitende Handlungen

Unterschiedliche Arten von Gefahrensignalen (aus [1]). 

Für spezielle Arbeitsbereiche gibt es von 

staatlichen Behörden Vorschriften, die das 

Tragen von Gehörschutz nicht zulassen, da 

eine mögliche Verschlechterung der Wahr-

nehmbarkeit durch den Gehörschutz 

nicht toleriert werden kann. Dazu zählen 

Arbeitsplätze im Gleisoberbau, von Fahr-

zeugführern im öffentlichen Straßenver-

kehr und von Triebfahrzeugführern im 

Eisenbahnbetrieb. Aufgrund der hohen 

Lärmpegel ist aber dort das Tragen von Ge-

hörschutz aus Arbeitsschutzsicht unbe-

dingt notwendig (siehe Lärm- und Vibra -

tions-Arbeitsschutzverordnung [6]). 

Abhilfe schafft ein Berechnungsverfah-

ren, das von Lazarus et al. [7] entwickelt 

wurde und vom IFA in Abstimmung mit 

den zuständigen Aufsichtsbehörden und 

Unfallversicherungsträgern angewendet 

wird. Grundlage der Berechnung ist der 

psychoakustische Effekt der spektralen 

Verdeckung nach Zwicker (DIN 45631 [8]). 

Dies bedeutet, dass tieffrequente Kom-

ponenten eines Geräuschs solche bei be-

nachbarten höheren Frequenzen ver-

decken können und damit unhörbar ma-

chen (Bild 2). Derselbe Effekt tritt auf, 

wenn ein Signal im Störgeräusch ertönt, so-

dass bei einer bestimmten Frequenz eine 

zwischen 125 Hz und 8 kHz vor (meist wird 

auch noch bei 63 Hz gemessen). Für prak-

tisch alle Produkte nimmt die Dämmwir-

kung zu hohen Frequenzen hin zu, speziell 

bei Kapselgehörschützern ist dieser Effekt 

stark ausgeprägt. Somit fehlen dem Träger 

des Gehörschutzes diese Frequenzanteile 

verstärkt und er nimmt Geräusche eher 

dumpf wahr. 

Am IFA wurde in Zusammenarbeit mit 

dem Sachgebiet Gehörschutz des Fach-

bereichs Persönliche Schutzausrüstungen 

der DGUV ein Kriterium für Gehörschützer 

entwickelt, die eine gute Wahrnehmbar-

keit für „Warnsignalhören allgemein“, 

„informationshaltige Geräusche“ und 

„Sprachverständlichkeit“ gewährleisten. 

Dafür wird die Steigung der Regressions-

geraden der Dämmwerte zwischen 125 Hz 

und 4 kHz betrachtet. Produkte, für die 

diese Steigung maximal 3,6 dB/Oktave be-

trägt, sind geeignet und werden in der sog. 

IFA-Positivliste (alle dem IFA gemeldeten 

Gehörschützer mit EG-Baumusterprüf-

bescheinigung [4; 5]) mit dem Buchstaben 

„W“ gekennzeichnet. Dieses allgemeine 

Kriterium berücksichtigt allerdings nicht 

die am Arbeitsplatz tatsächlich vorliegen-

den Signale und Arbeitsgeräusche. 

Bild 1 Flurförderzeuge dürfen nach BGV D27 nur verfahren werden, wenn der Fahrer aus-
reichende Sicht auf die Fahrbahn hat oder eingewiesen wird, sonst sind geeignete Hilfs -
mittel einzusetzen. Dafür kommen auch akustische Warnhinweise in Frage. 
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Komponente des Störgeräuschs nicht nur 

die Signalkomponente bei dieser Frequenz 

verdeckt, sondern auch die bei höheren 

Frequenzen. 

Die Norm DIN 45631 legt diese Zusam-

menhänge für quasistationäre Geräusche 

quantitativ fest und bietet neben gra-

fischen Vorlagen zur Eintragung der 

 Spektren auch das Listing eines Computer-

programms zur Berechnung der Lautheit 

eines gegebenen Spektrums. Die Lautheit 

ist ein psychoakustisches Maß und bildet 

die menschliche Wahrnehmung deutlich 

besser nach als der A-bewertete Summen-

pegel. 

Die Fragestellung, wie ein bestimmter 

Gehörschutz die Signalwahrnehmung im 

Störgeräusch beeinflusst, geht aber über die 

DIN 45631 hinaus. Dort ist festgelegt, wie 

die Lautheit für ein gegebenes Spektrum 

berechnet wird. Als nächster Schritt wird 

die Lautheit eines Signals im Stör-

geräuschspektrum benötigt. Diese Größe 

muss für die beiden Situationen ohne und 

mit Gehörschutz berechnet werden. Dabei 

wird nur festgestellt, ob sich die Signal-

wahrnehmbarkeit durch den Gehörschutz 

verändert hat. Voraussetzung ist, dass das 

Signal im Störgeräusch ohne Gehörschutz 

hörbar ist. 

Für die drei genannten Arbeitsbereiche 

wurden vor Ort die jeweils vorhandenen 

Signale und Arbeitsgeräusche ermittelt 

und spektral aufgezeichnet. Die Berech-

nung der Wahrnehmbarkeit erfolgt für alle 

Kombinationen aus Signal und Stör-

geräusch. Außerdem wurden zusammen 

mit den Aufsichtsbehörden Kriterien dafür 

erarbeitet, welche Verschlechterung für die 

Wahrnehmbarkeit noch zulässig ist. 

Qualitativ stellt sich die Situation folgen-

dermaßen dar: Die Störgeräusche an den 

Arbeitsplätzen sind meist tieffrequent, z. B. 

Geräusche der Antriebsaggregate oder 

Gleisbaumaschinen, sodass durch sie hö-

here Frequenzen verdeckt werden können. 

Durch das Tragen eines Gehörschutzes 

kann die Situation noch verschlechtert 

werden, wenn der verwendete Gehör-

schutz für tiefe Frequenzen eine deutlich 

geringere Dämmung aufweist als für hohe. 

Dadurch können stärker gedämmte Signal-

anteile bei hohen Frequenzen durch die 

weniger gedämmten Beiträge des Stör-

geräuschs bei tiefen Frequenzen leichter 

verdeckt werden. Falls ein Gehörschutz alle 

Frequenzen etwa gleich stark dämmt, sollte 

die Signalhörbarkeit annähernd so gut sein 

wie für den Fall ohne Gehörschutz. 

Die Gehörschützer, die die Anforderun-

gen für die einzelnen Arbeitsbereiche er-

füllt haben, sind in der IFA-Positivliste [4] 

entsprechend gekennzeichnet. Allerdings 

kann die Berechnung durch das IFA nur 

eine Vorauswahl sein, da individuell im-

mer leicht unterschiedliche Dämmwerte 

vorliegen, Arbeits- und Signalgeräusche 

von denen der Berechnungen abweichen 

können sowie die Hörfähigkeit nicht nur 

interindividuell sondern auch temporär 

(z. B. durch Erkältung) variieren kann. Des-

wegen ist in den Schriften der Unfallver-

sicherungsträger für jeden Versicherten 

eine Hörprobe am Arbeitsplatz vor-

geschrieben. 

Auf den Internetseiten des IFA finden 

sich weiterführende Informationen zu die-

sem Thema: Reports zu den Gehörschutz-

Auswahlverfahren für Fahrzeugführer im 

öffentlichen Straßenverkehr [10] und 

Triebfahrzeugführer im Eisenbahnbetrieb 

[11], eine Sammlung von Artikeln zu den 

einzelnen Auswahlverfahren [12] sowie ein 

Auswahlprogramm für Gehörschützer 

zum Herunterladen [13]. 

Beispiel zur Vereinheitlichung 
von Warnsignalen 
Wie schon erwähnt, sollen Warnsignale 

eindeutig sein. Wenn mehrere Signale die-

selbe Information transportieren sollen, 

erfordert dies von den angesprochenen 

Personen eine erhöhte Aufmerksamkeit 

und kann dadurch auch die Sicherheit ver-

ringern. Ein Beispiel hierfür ist der Gleis-

oberbau. An Gleisbaustellen werden 

Warnsignalgeber eingesetzt, um die Be-

schäftigten vor Zugfahrten in benachbar-

ten Betriebsgleisen zu warnen. Dabei han-

delt es sich meist um elektroakustische 

Signalgeber, die neben dem Arbeitsgleis 

oder auf Gleisbaumaschinen positioniert 

sind und vom herannahenden Zug auto-

matisch ausgelöst werden (sog. Automati-

sche Warnsysteme). In Deutschland und 

anderen europäischen Staaten sind Warn-

signalgeber von zwei Herstellern im Ein-

satz. Da die Geräte unterschiedliche Sig-

nale (Minimel und Autoprowa) abgeben, 

müssen sich die Beschäftigten je nach 

Ausstattung der Baustelle neu auf das Sig-

nal vor Ort einstellen.  

Ein einheitliches Warnsignal würde die 

Einweisung an der Baustelle erleichtern. 

Zudem müssten die auf den Gleisbau-

maschinen angebrachten Signalgeber 

nicht immer wieder auf das Warnsignal 

umgestellt werden, das von den jeweils vor-

handenen Warnsignalgebern am Arbeits-

gleis abgestrahlt wird.  

Bei einem Projekt des IFA in Zusammen-

arbeit mit den zuständigen Unfallversiche-

rungsträgern (Berufsgenossenschaft der 

Bauwirtschaft und Eisenbahn-Unfallkasse) 

und der Deutsche Bahn AG wurde mithilfe 

von Hörversuchen mit Probanden unter-

sucht, ob eines der beiden Signale im Stör-

lärm besser wahrnehmbar ist [13]. Bei 

einem überschwelligen Paarvergleich er-

gab sich eine deutliche Präferenz für das 

Minimel-Signal. Dieses Ergebnis bestätig-

ten auch die Hörversuche mit Gehör-

schutz. Das Signal kann somit im direkten 

Vergleich mit dem Autoprowa-Signal als 

das besser geeignete Warnsignal im Gleis-

oberbau angesehen werden. Die Geräte 

beider Hersteller sind in der Lage, dieses 

Signal abzuspielen. Die beiden Unfallver-

sicherungsträger haben der Deutsche Bahn 

AG daher empfohlen, das Minimel-Signal 

der Fa. Schweizer unter dem Namen bi-

sound Signal als einheitliches Warnsignal 

für Gleisbaustellen vorzuschreiben. 

1) Quelle: MELA-Datenbank des IFA

Bild 2 Mithör-
schwelle verdeckt 
durch frequenz-
gruppenbreites 
Schmalbandrau-
schen der Mitten-
frequenz 1 kHz mit 
einem Pegel von 
70 dB (in Anleh-
nung an [9]) 



Lärmbekämpfung Bd. 7 (2012) Nr. 2 - März 43

Elektromobilität

Fazit 
Das Thema „Signalhören“ tritt im Ar-

beitsschutz an verschiedenen Stellen in Er-

scheinung. Je nach Gebiet gibt es nur allge-

meine Hinweise zum möglichen Einsatz 

akustischer Signale oder auch konkrete 

Vorgaben wie z. B. in der DIN EN ISO 7731. 

In dieser Norm werden die Spektren von 

Signal und Hintergrundgeräusch sowie 

eine Näherung für die Mithörschwelle be-

rücksichtigt, sodass eine Aussage über die 

Eignung eines Signals möglich ist. Für Be-

reiche mit hohem Risiko sollte aber eine 

Lautheitsberechnung, z. B. nach Zwicker, 

verwendet werden, die genauere Ergeb-

nisse liefert. 

Insbesondere beim Einsatz von Gehör-

schutz muss die ausreichende Signalhör-

barkeit beachtet werden. Dazu hat das IFA 

verschiedene Auswahlverfahren erarbeitet 

oder daran mitgewirkt, die die Lautheit als 

psychoakustische Größe mitberücksichti-

gen. Damit lässt sich rechnerisch eine Vor-

auswahl treffen, ob ein bestimmter Gehör-

schutz für einen speziellen Arbeitsbereich 

geeignet sein kann. 

Sandra Dantscher, Institut für Arbeits-

schutz der Deutschen Gesetzlichen Un-

fallversicherung (IFA), Sankt Augustin.
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